
 

 

 



 

 

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN DER FIRMA 
SJMONTAGE 
 
 
§1 Allgemeines 
 
1.1 Die nachfolgenden Bedingungen haben Gültigkeit für alle unsere Angebote, Verkäufe, Lieferungen 

und Leistungen und werden Inhalt des Vertrages.  
 
1.2   Abweichende Regelungen haben nur dann Geltung, wenn sie zwischen dem uns und dem Kunden 

individuell vereinbart wurden. 

 
§2 Angebote und Aufträge 
 
 Unsere Angebote sind zunächst freibleibend, sofern sie nicht in schriftlicher Form als verbindlich 

bezeichnet sind. Ihre Bestellung stellt ein Angebot an uns dar. Ein wirksamer Vertrag kommt 
daher erst durch unsere Auftragsbestätigung in Textform (also auch per E-Mail) oder die 
Auslieferung der Ware zustande. 

 
 

§3 Preise 
 
 
3.1 Wir übernehmen für Druck- oder Übertragungsfehler bei der Preisauszeichnung keine Haftung. 

3.2 Erfolgt die Lieferung oder Leistung vereinbarungsgemäß oder aus Gründen, die der Auftragnehmer 
nicht zu vertreten hat, 4 Monate nach Vertragsabschluss oder später, verpflichten sich die 
Vertragspartner, bei Änderungen der Preisermittlungsgrundlagen über den Preis neu zu verhandeln. 

 
 
 

§4 Eigentumsvorbehalt 
 
4.1 Bis zum Ausgleich der Kaufpreisforderung behalten wir uns das Eigentum an der Kaufsache vor. 
 
4.2 Dementsprechend dürfen gelieferte Gegenstände ohne unsere Zustimmung nicht verändert oder 

veräußert werden. Bei Verarbeitung mit fremden, uns nicht gehörenden Sachen werden wir 
Miteigentürmern an der neune Sache im Verhältnis des Rechnungswerts unseres Stoffs zu 
dem fremden verarbeiteten Waren. 

 
 

§5 Lieferzeit 
 
5.1 Wir weisen darauf hin, dass sämtliche Angaben zu Verfügbarkeit, Versand oder Zustellung eines 

Produktes lediglich voraussichtliche Angaben und ungefähre Richtwerte sind. Sie stellen 
keine verbindlichen bzw. garantierten Versand- oder Liefertermine dar, außer wenn diese 
ausdrücklich als verbindlicher Termin bezeichnet sind oder als verbindliche Termine 
vereinbart wurden. Falls wir ohne eigenes Verschulden zur Lieferung der bestellten Ware 
nicht in der Lage ist, weil der Lieferant seine vertraglichen Verpflichtungen nicht erfüllt, sind 
wir Ihnen gegenüber zum Rücktritt berechtigt. In diesem Fall werden Sie unverzüglich 
darüber informiert, dass das bestellte Produkt nicht zur Verfügung steht. Ihre gesetzlichen 
Ansprüche bleiben unberührt.  

 
  Soweit eine Lieferung an Sie nicht möglich ist, weil die gelieferte Ware nicht durch Ihre 

Eingangstür, Haustür oder den Treppenaufgang passt oder weil Sie nicht unter der von 
Ihnen angegebenen Lieferadresse angetroffen werden, obwohl der Lieferzeitpunkt Ihnen mit 
angemessener Frist angekündigt wurde, tragen Sie die Kosten für die erfolglose 
Anlieferung. 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

§7 Zahlung, Verzug 
 
7.1 Preise sind nach Vertragsschluss, entsprechend vertraglicher Vereinbarung, spätestens aber bei 

Bereitstellung der Ware fällig und ohne Abzug zu bezahlen. Im Übrigen gelten die 
gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere im Falle des Verzugs §§286 und 288 BGB. 

 
7.2 Dem Käufer steht das Recht zur Aufrechnung nur zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig 

festgestellt oder unbestritten sind. Zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechtes ist der 
Käufer nur insoweit befugt, als sein Gegenanspruch auf dem gleichen Vertragsverhältnis 
beruht. 

  
 
 

§8 Gewährleistung/ Sachmängelhaftung  
 
8.1 Die Gewährungsfrist für alle Verkauften Gegenstände beträgt sechs Montage ab Auslieferung. 
                  Offensichtliche Mängel müssen innerhalb 10 Werktagen nach Intriebnahme gerügt werden. 

Ansonsten ist die Fa. SJMontage (Slave Juric) von der Mängelhaftung befreit. 
 

8.2Wegen der besonderen Eigenschaften unserer Ware, vor allem von Glas und der Gefahr von 
Beschädigungen, ist der Besteller verpflichtet, die Lieferung unverzüglich zu prüfen und, wenn sich ein 
Mangel zeigt, uns diesen unverzüglich an zu zeigen. 

 
 
8.3 Die Verjährungsfrist für die Ansprüche aus Sachmängeln beträgt für Verbraucher zwei Jahre und 

beginnt mit der Übergabe der Kaufsache. 
 
8.4 Für gebrauchte Gegenstände beträgt die Verjährungsfrist 12 Monate ab Lieferung der Ware. 
 
8.5 Zeigt sich an der Ware ein Sachmangel, so hat der Käufer nach seiner Wahl ein Recht auf 

Nacherfüllung (Nachlieferung oder Nachbesserung). Uns steht gem. §440 BGB in der 
Regel das Recht zur zweimaligen Nacherfüllung zu, wenn sich nicht insbesondere aus 
der Art des Kaufgegenstandes oder des Mangels oder den sonstigen Umständen 
etwas anderes ergibt. 

 
  Dem Käufer stehen Gewährleistungsrechte nur zu, soweit die Kaufsache bereits bei 

Gefahrübergang mangelhaft war. 
 
8.6 Sind wir zur Nacherfüllung gemäß den gesetzlichen Vorschriften nicht in der Lage oder 

verzögert sich diese über vom Käufer zu setzende angemessene Frist hinaus aus 
Gründen, die wir zu vertreten haben, oder schlägt in sonstiger Weise die 
Nacherfüllung fehl, ist der Käufer berechtigt eine entsprechende Minderung des 
Kaufpreises zu verlangen.  

 
 

§9 Schadensersatz 
 
9.1 Schadensersatzansprüche wegen Folgeschäden und Schäden aus der Durchführung der 

Nachbesserung bzw. Ersatzlieferung soweit gesetzlich zulässig und nicht grobe 



 
 
 

Fahrlässigkeit oder Vorsatz vorliegt sind ausgeschlossen. Soweit sich hieraus eine 
Beschränkung der Haftung für leichte Fahrlässigkeit bei Verschulden bei Vertragsabschluss, 
positiver Vertragsverletzung oder unerlaubter Handlungen zugunsten der Fa. SJMontage 
ergibt, gilt diese Beschränkung für den Kunden entsprechend. 

 
 
 

§10 Datenschutz, Erfüllungsort und Sonstiges 
 
10.1 Der Käufer ist einverstanden, dass die zur Abwicklung der Geschäftsbeziehung notwendigen 

Daten von uns gespeichert werden. Wir versichern die Verwendung der Daten nur im 
eigenen Hause und schließen die Weitergabe an unberechtigte Dritte aus. 

 
 


